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Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

3084K – BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
ITALIEN (SÜDTIROL) 

1. Mitversicherung vorsätzlicher Handlungen und Unterlassungen 
Abweichend von Art. 7, Pkt. 2 AHVB erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf Schadensersatzverpflichtungen des 
Versicherungsnehmers, die ihm erwachsen aus vorsätzlichen Handlungen oder Unterlassungen 
– seiner Arbeitnehmer, der diesen gleichgestellten Personen und Mitarbeiter gemäß Abschnitt A, Z. 1, Pkt. 3.2 EHVB 

(z. B. „lavoratori parasubordinati“, Zeit- und Saisonarbeiter, auch ohne Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses im Betrieb 
tätiger Personen), 

– der Subunternehmer und ihrer Arbeitnehmer. 
Bei Vorliegen einer vorsätzlichen Handlung oder Unterlassung besteht die Möglichkeit eines Regresses gegen die 
genannten Personen. 

2. Grobe Fahrlässigkeit 
Der Versicherungsschutz gemäß Art. 1, Pkt. 2 AHVB erstreckt sich unter Berücksichtigung des Art. 7,  
Pkt. 2.1 AHVB und abweichend von Abschnitt A, Z. 3 EHVB auch auf Schadensersatzverpflichtungen wegen Schäden, die 
(leicht oder grob) fahrlässig herbeigeführt wurden. 
Bei Vorliegen von Fahrlässigkeit (z. B. „Colpa grave“) besteht keine Möglichkeit eines Regresses seitens der Versicherung 
gegen die mitversicherten Personen gemäß Abschnitt A, Z. 1, Pkt. 3 EHVB. 
Die Möglichkeit eventueller Regressforderungen gegen Subunternehmer bleibt durch diese Bestimmung unberührt. 

3. Regressverzicht 
Gemäß § 67 VersVG geht – für den Fall, dass dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens gegen 
einen Dritten zusteht – der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden 
ersetzt. Wenn sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen seine Gäste, Angestellte, Arbeiter und mit ihm 
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Verwandten und Angehörigen richtet, erklärt der Versicherer seinen Anspruch nur 
mit Zustimmung des Versicherungsnehmers geltend zu machen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich verursacht wurde. 

4. Anerkennungs- bzw. Versehensklausel 
Der Versicherer erkennt an, dass ihm bei Vertragsabschluss sämtliche Umstände, die für die Übernahme der Gefahr 
erheblich sind, bekannt geworden sind, es sei denn, dass irgendwelche Umstände arglistig verschwiegen wurden. 
Unbeabsichtigte Fehler beim Abschluss des Versicherungsvertrages beeinträchtigen die Ersatzpflicht nicht. Sie sind 
jedoch nach Bekanntwerden unverzüglich zu berichtigen. 
Sämtliche bedingungsgemäße Obliegenheiten bleiben dennoch vollinhaltlich aufrecht. 

5. Gesetz zur Arbeitssicherheit – Gesetzesdekret Nr. 81/2008 
Das Haftungsrisiko aus dem Gesetzesdekret vom 9. April 2008, Nr. 81 (ersetzt die Dekrete 494/1996 und 626/1994) gilt 
mitversichert. In Ergänzung zu Art. 7 AHVB und abweichend von Abschnitt A Z. 1.1 und Z. 1.3 EHVB bleiben allerdings 
sämtliche Schadensersatzverpflichtungen wegen Personenschäden im Zusammenhang mit Arbeitsunfällen oder 
Berufskrankheiten von Dienstnehmern sowie der mitarbeitenden Familienmitglieder, welche angemeldete Dienstnehmer 
des Versicherungsnehmers sind, vom Versicherungsschutz ausgeschlossen und zwar unabhängig davon, ob die Haftung 
aufgrund des Gesetz zur Arbeitssicherheit – Gesetzesdekret Nr. 81/2008 oder einer anderen gesetzlichen Vorschrift 
besteht. 

6. Feuerregressklausel „Ricorso Terzi“ 
Es besteht Versicherungsschutz bis zur vereinbarten Pauschalversicherungssumme, falls der Versicherungsnehmer aus 
einem Feuer- oder Explosionsschaden von geschädigten Dritten oder dessen Versicherern aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen als schadensersatzpflichtig in Anspruch genommen wird. 

7. Ausgeschiedene gesetzliche Vertreter und sonstige Betriebsangehörige 
Gemäß Abschnitt A, Z. 1, Pkt. 3 EHVB erstreckt sich nach Maßgabe der sonstigen Vertragsbestimmungen der 
Versicherungsschutz auch auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht der aus den Diensten des Versicherungsnehmers 
ausgeschiedenen – ehemaligen – gesetzlichen Vertreter und der sonstigen Betriebsangehörigen aus ihren früheren 
Tätigkeiten für den Versicherungsnehmer. 

8. Abgrenzung zwischen Allgemeiner Haftpflichtversicherung und KFZ-Haftpflichtversicherung 
Abweichend von Art. 7, Pkt. 5.3 AHVB besteht Versicherungsschutz für Schadensersatzverpflichtungen aus Schäden, die 
der Versicherungsnehmer oder die für ihn handelnden Personen verursachen durch Haltung oder Verwendung von 
Kraftfahrzeugen oder Anhängern, die ein behördliches Kennzeichen tragen, sofern für diese 
Schadensersatzverpflichtungen kein Versicherungsschutz aus der gesetzlich vorgeschriebenen Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung besteht oder aus der tatsächlichen Verwendung bestehen müsste. 
Diese Deckungserweiterung gilt ausschließlich für in Italien zugelassene Kraftfahrzeuge. 

9. Erweiterte Feuerregressklausel "Rischio Locativo" 
(gilt für die Privathaftpflichtversicherung, sofern eine solche in der Polizze mitversichert ist) 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich abweichend von Art. 7, Pkt. 10.1 AHVB im Rahmen der 
Privathaftpflichtversicherung auch auf Feuer- und Leitungswasserschäden an den gemieteten Gebäuden oder 
Räumlichkeiten und deren Inventar, sofern Schadensersatzforderungen des Bestandgebers bzw. Regressforderungen des 
Versicherers gestellt werden. 
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10. Mitversicherte Personen "Familienbogen" 
(gilt für die Privathaftpflichtversicherung, sofern eine solche in der Polizze mitversichert ist) 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung auf alle im Familienbogen des 
Versicherungsnehmers genannten Personen. 

11. Prämienabrechnung nach Umsatz 
(gilt für die Betriebshaftpflichtversicherung, sofern eine solche in der Polizze mitversichert ist) 
In Abänderung der Klausel 1422K gilt als Mindestprämie (endgültige Prämie) der Betrag von 100 % der vereinbarten 
Vorausprämie. 

 


